
Bruchköbel, 06.10.2021

Stadt Bruchköbel
     Ausschuss für 
Stadtentwicklung, Bau, 
Umwelt und Verkehr

B E S C H L U S S

aus der 3. Sitzung
des Ausschusses für Stadtentwicklung, Bau, Umwelt und Verkehr

am Dienstag, 05.10.2021

Öffentliche Sitzung
TOP 8. DS-188/2021 Stellplatzsatzung 2021

Folgende Satzung nebst Anlagen wird beschlossen: 
 

Stellplatzsatzung 
 
Aufgrund der §§ 5 und 51 der Hessischen Gemeindeordnung in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 07.03.2005 (GVBl I S. 142), zuletzt geändert durch Gesetz vom 
11.12.2020 (GVBl. S. 915) sowie der §§ 52, 86 Abs. 1 Nr. 23 und 91 Abs. 1 Nr. 4 der Hessischen 
Bauordnung (HBO) vom 03.06.2020 (GVBl. S. 378) hat die Stadtverordnetenversammlung der 
Stadt / Gemeindevertretung der Gemeinde in ihrer Sitzung am ..     ... die folgende Satzung 
beschlossen: 
 

§ 1 Geltungsbereich 
 
Die Satzung gilt für das gesamte Gebiet der Stadt Bruchköbel.  
 

§ 2 Herstellungspflicht 
 
(1) Bauliche oder sonstige Anlagen, bei denen ein Zu- oder Abgangsverkehr zu erwarten ist, 

dürfen nur errichtet werden, wenn Stellplätze in ausreichender Zahl und Größe sowie in 
geeigneter Beschaffenheit, einschließlich für Kraftfahrzeuge von Menschen mit 
Behinderungen, hergestellt werden (notwendige Stellplätze). Diese müssen spätestens zum 
Zeitpunkt der Nutzungsaufnahme bzw. Benutzbarkeit der baulichen oder sonstigen Anlagen 
fertiggestellt sein. Die Herstellungspflicht für Fahrradabstellplätze nach § 52 Abs. 5 HBO 
bleibt unberührt. 
 

(2) Änderungen oder Nutzungsänderungen von baulichen oder sonstigen Anlagen dürfen nur 
erfolgen, wenn der hierdurch ausgelöste Mehrbedarf an Stellplätzen in ausreichender Zahl 
und Größe sowie in geeigneter Beschaffenheit hergestellt wird (notwendige Stellplätze). Bei 
der Ermittlung des Mehrbedarfs ist der mit der genehmigten Nutzung verbundene fiktive 
Stellplatzbestand zu berücksichtigen. 

 



Beschluss aus 3. Sitzung des Ausschusses für Stadtentwicklung, Bau, Umwelt und Verkehr 2 von 4

§ 3 Größe 
 

Stellplätze müssen so groß und so ausgebildet sein, dass sie ihren Zweck erfüllen. Im 
Übrigen gilt die Verordnung über den Bau und Betrieb von Garagen und Stellplätzen in ihrer 
jeweils geltenden Fassung (aktuell GaV vom 17. November 2014). 

§ 4 Zahl 
 
(1) Die Anzahl der gemäß dieser Satzung herzustellenden Stellplätze bemisst sich nach der 

dieser Satzung beigefügten Anlage 1, die verbindlicher Bestandteil dieser Satzung ist. 
 
(2) Für bauliche und sonstige Anlagen, deren Nutzungsart in der Anlage nicht aufgeführt ist, 

richtet sich die Zahl der Stellplätze nach dem voraussichtlichen tatsächlichen Bedarf. Dabei 
sind die in der Anlage für vergleichbare Nutzungen festgesetzten Zahlen als Richtwerte 
heranzuziehen. 

 
(3) Bei Anlagen mit verschiedenartigen Nutzungen bemisst sich die Zahl der erforderlichen 

Stellplätze nach dem größten gleichzeitigen Bedarf. Die wechselseitige Benutzung muss auf 
Dauer gesichert sein. 

 
(4) Steht die Gesamtzahl in einem offensichtlichen Missverhältnis zum tatsächlichen Bedarf, so 

kann die sich aus der Einzelermittlung ergebende Zahl der Stellplätze entsprechend 
begründet, erhöht oder ermäßigt werden. Ein Missverhältnis kann durch Vorlage eines 
Mobilitäts- und/oder Stellplatzkonzepts von Seiten der Stadt oder des Antragstellers 
nachgewiesen werden. 

  
(5) Bei der Stellplatzberechnung ist jeweils ab einem Wert der ersten Dezimalstelle ab fünf auf 

einen vollen Stellplatz kaufmännisch aufzurunden. 

(6) Im Einzelfall kann im pflichtgemäßen Ermessen und aufgrund besonderer Umstände – 
jeweils ganz oder teilweise – der Ein- und Abstellplatzbedarf als in anderer Weise gedeckt 
betrachtet werden, der Stellplatzbedarf geringer festgelegt werden oder die 
Herstellungspflicht entfallen. Als Umstände im vorgenannten Sinne gelten insbesondere: 

(a) Verschiedene Nutzungen von Anlagen erfolgen zu unterschiedlichen Nutzungszeiten, und 
außerhalb der Nutzungszeiten haben die Nutzungen (jeweils oder teilweise) einen 
geringeren Stellplatzbedarf; die Zahl der notwendigen Stellplätze kann sich hier abweichend 
von Absatz 1 nach dem größten, zeitgleich gegebenen Stellplatzbedarf bemessen. 
Voraussetzung ist, dass die Nutzungszeiten der betreffenden Anlagen durch eine 
Baugenehmigung, einen Abweichungsbescheid oder eine Baulast nach HBO, durch eine 
Ausnahme oder Befreiung nach Baugesetzbuch (BauGB) oder anderweitig öffentlich-
rechtlich gesichert sind. 

(b) Für Vorhaben mit einem regulären Einstellplatzbedarf von mindestens 30: Ein 
Mobilitätskonzept belegt den geringeren Einstellplatzbedarf bzw. die anderweitige Deckung 
desselben. Bestandteile eines solchen Konzepts können etwa ein Car-Sharing-Angebot oder 
die Ausgabe von Job-Tickets sein. 

(c) Bei temporärer Errichtung, Aufstellung oder Nutzung von Anlagen kann auf die 
Herstellung von Ein und/oder Abstellplätzen ganz oder teilweise verzichtet werden.

§ 5 Zahl der notwendigen Stellplätze in der Kernstadt-Zone 

(1) Für die städtebaulich bedeutsamen Gebiete mit einem hohen Verdichtungsgrad in 
Bruchköbel ist gemäß Anlage 2 zu dieser Stellplatzsatzung eine Kernstadt-Zone festgelegt. 
Erfasst sind alle Flächen, die innerhalb der in Anlage 2 festgelegten Grenzen liegen. 
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Grundstücke, die nach Grundstücksveränderungen mindestens zu dreiviertel ihrer Fläche in 
der Kernstadt-Zone liegen, werden ganz zu dieser Zone gerechnet.

(2) In der Kernstadt-Zone gilt der in Anlage 1 aufgeführte gesonderte Stellplatzschlüssel, in 
Bezug auf die Einstellplätze jeweils kaufmännisch gerundet auf einen vollen Stellplatz. Im 
Übrigen bleibt § 4 unberührt. 

§ 6 Ersetzung notwendiger Stellplätze durch Abstellplätze für Fahrräder 
 

Die Anwendung des § 52 Abs. 4 S. 1 und 2 HBO wird ausgeschlossen. 
 

§ 7 Beschaffenheit 
 

Stellplätze müssen ohne Überquerung anderer Stellplätze ungehindert erreichbar sein. 
 

§ 8 Standort 

Stellplätze sind auf dem Baugrundstück herzustellen und dauerhaft zu unterhalten. Ist die 
Herstellung auf dem Baugrundstück ganz oder teilweise nicht möglich, so dürfen sie auch auf 
einem anderen Grundstück in unmittelbarer Nähe zum Baugrundstück (bis zu 100 m 
Fußweg) hergestellt werden, wenn dessen Nutzung zu diesem Zweck sowohl öffentlich-
rechtlich als auch zivilrechtlich das Nutzungsrecht im Grundbuch gesichert ist. 

 
§ 9 Ablösung 

 
(1) Die Herstellungspflicht nach § 2 kann auf Antrag durch Zahlung eines Geldbetrages ganz 

oder teilweise abgelöst werden, soweit die Herstellung des Stellplatzes aus rechtlichen oder 
tatsächlichen Gründen nicht möglich ist. Ein Ablösungsanspruch besteht nicht.  

 
(2) Über den Antrag entscheidet der Magistrat der Stadt Bruchköbel. 
 
(3) Die Höhe des zu zahlenden Geldbetrages beträgt pro Stellplatz 7.500,- Euro. In der 

Kernstadt-Zone beträgt der zu zahlende Geldbetrag 15.000,- Euro pro Stellplatz. Der 
Ablösebetrag für Fahrradabstellplätze beträgt im gesamten Stadtgebiet 500,- Euro pro 
Fahrradstellplatz. 

§ 10 Ordnungswidrigkeiten 
 
(1) Ordnungswidrig im Sinne des § 86 Abs. 1 Nr. 23 HBO handelt, wer entgegen 

a) § 2 Abs. 1 bauliche und sonstige Anlagen, bei denen ein Zu- oder Abgangsverkehr zu 
erwarten ist, errichtet, ohne Stellplätze in ausreichender Zahl und Größe sowie in 
geeigneter Beschaffenheit hergestellt zu haben. 

b) § 2 Abs. 2 Änderungen oder Nutzungsänderungen von baulichen oder sonstigen Anlagen 
vornimmt, ohne den hierdurch ausgelösten Mehrbedarf an geeigneten Stellplätzen in 
ausreichender Zahl und Größe sowie in geeigneter Beschaffenheit hergestellt zu haben.  

 
(2) Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geldbuße bis zu 15.000 EUR geahndet werden. 
 
(3) Das Gesetz über Ordnungswidrigkeiten (OWiG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 

19. Februar 1987 (BGBl. I S. 602), zuletzt geändert durch Art. 5 G v. 27.8.2017 (BGBl I S. 
3295) findet in seiner jeweils gültigen Fassung Anwendung. 

 
(4) Zuständige Verwaltungsbehörde im Sinne des § 36 Abs. 1 Nr. 1 OWiG ist der Magistrat.  
 

§ 11 Inkrafttreten 
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(1) Diese Satzung tritt am Tage nach Vollendung ihrer öffentlichen Bekanntmachung in Kraft. 
(2) Abweichende bauordnungsrechtliche Festsetzungen in Bebauungsplänen bleiben unberührt. 

Bestandteil dieses Beschlusses sind:
1. Anlage 1 zur Stellplatzsatzung
2. Anlage 2 Kernstadt-Zone 

Ausfertigungsvermerk 
 
Es wird bestätigt, dass der Inhalt dieser Satzung mit den hierzu ergangenen Beschlüssen der 
Stadtverordnetenversammlung übereinstimmt und dass die für die Rechtswirksamkeit 
maßgebenden Verfahrensvorschriften eingehalten wurden. 
 
 
 
 

_____________________________ __________________________ 
(Ort, Datum)     Bürgermeisterin 
 
 
 
Bekanntmachungsvermerk: 
 
Die vorstehend ausgefertigte Satzung wurde am ________________ im ______________ 
öffentlich bekannt gemacht. 
 
 
 
 

_____________________________ ______________________ 
(Ort, Datum)      Bürgermeisterin 

Beschlussempfehlung zum Änderungsantrag: bei 10 Ja-Stimmen und einer Nein-Stimme wird der 
Änderungsantrag mehrheitlich der Stadtverordnetenversammlung zur Beschlussfassung 
empfohlen.

Beschlussempfehlung zur DS 188/2021: bei 10 Ja-Stimmen und einer Nein-Stimme wird der 
Änderungsantrag mehrheitlich der Stadtverordnetenversammlung zur Beschlussfassung 
empfohlen.




